
Verkaufs- und Liefer- bzw. Geschäftsbedingungen der Firma LIGHT INSIGHT KG

I. Allgemeines

Im Folgenden wird LIGHT INSIGHT KG als Lieferant bzw. „wir" und der jeweilige Vertragspartner als 
„Kunde" bezeichnet. Die Gesch�ftsbedingungen gelten f�r alle zwischen dem Lieferanten und Kunden 
get�tigten Gesch�fte, und zwar auch f�r solche, bei denen die Bestellungen telefonisch oder sonst ohne 
Schriftlichkeit get�tigt werden. Die Kunden anerkennen diese Gesch�ftsbedingungen durch Auftragserteilung 
oder Entgegennahme der Auftragsbest�tigung auch f�r alle zuk�nftigen Gesch�fte zwischen diesen 
Vertragsteilen, sowie nochmals durch Entgegennahme der Lieferung als f�r sie verbindlich.

Ein Widerspruch des Kunden - insbesondere in seinen Gesch�ftsbedingungen - ist ausdr�cklich unbeachtlich. 
Allen entgegenstehenden und unseren Gesch�ftsbedingungen widersprechenden Bedingungen unserer 
Kunden wird hiermit ausdr�cklich widersprochen. Nebenabreden und �nderungen dieser 
Gesch�ftsbedingungen sind nur dann rechtswirksam, wenn wir sie ausdr�cklich schriftlich best�tigt haben. In 
„Allgemeinen Gesch�fts- u. Einkaufsbedingungen" unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote und alle 
sonstigen, die Zession von Forderungen betreffenden Vertragsbedingungen, gelten als nicht geschrieben !

II. Angebot:

Unsere Angebote sind stets freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbest�tigung; dies mit der Ma�gabe, dass 
vor Ausstellung der Auftragsbest�tigung der (Kauf-) Vertrag als nicht geschlossen gilt. Wir sind berechtigt, 
l�ngstens 8 Tage nach Eingang des Auftrages bei uns, denselben ohne Angabe von Gr�nden schriftlich 
abzulehnen. Der Inhalt unserer Vertragsbest�tigung, sollte dieser von der Bestellung abweichen, gilt als 
vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb einer Woche nach Empfang schriftlich widersprochen hat.
Alle Angaben in unseren Katalogen, Preislisten und Zeichnungen sowie Gewichts- und Ma�angaben sind 
sorgfaltig erstellt. Dennoch sind Irrt�mer, Konstruktions- und Ma��nderungen nicht ausgeschlossen. F�r 
diese wird von LIGHT INSIGHT keine Haftung �bernommen.

III. Lieferung:

Von uns angegebene Lieferfristen sowie allenfalls vereinbarte Liefertermine sind stets unverbindlich. Im Falle 
jeder Lieferverz�gerung ist der Kunde verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu gew�hren. Die 
Lieferfristen verl�ngern sich insbesondere auch bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, gleichg�ltig ob 
diese in unserem Betrieb oder bei unseren Unterlieferanten eintreten, z.B. Betriebsst�rungen, Streik, 
Aussperrung, St�rungen der Transporte, h�here Gewalt etc. Schadenersatzanspr�che aufgrund von 
versp�teten Lieferungen k�nnen nicht geltend gemacht werden. Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des 
Kunden (Besch�digung, Zerst�rung, Verlust... etc.). Die Verpackung erfolgt nach fach- und handels�blichen 
Gesichtspunkten. Der Kunde verzichtet auf s�mtliche Anspr�che infolge versp�teter Lieferung durch LIGHT 
INSIGHT, insbesondere auf P�naleforderungen.

IV. Berechnung/Preisgestaltung:

Die endg�ltige Berechnung erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung g�ltigen bzw. vereinbarten Rabatte. 
Die von uns angegebenen Preise verstehen sich ab Lager, wenn f�r einzelne Spezialprodukte nicht anderes 
vereinbart wird, ohne Montage, einschlie�lich Verpackung, jedoch exklusive Mehrwertsteuer.
Bei Lieferungen gegen Fremdw�hrungen sind wir in jedem Fall berechtigt, zum F�lligkeitstag ein Wahlrecht 
derart auszu�ben, da� wir die Forderung nach unserer Wahl in Euro oder in der urspr�nglich zugrunde 
gelegten Fremdw�hrung begehren.

V. Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen netto Kassa zu bezahlen, sollte auf der Rechnung nichts anderes 
vermerkt sein. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, ab F�lligkeitsdatum Verzugszinsen in der 
H�he von 3% �ber dem jeweiligen Diskontsatz der �sterr.
Nationalbank, mindestens jedoch 12% p.a., zu verrechnen.
Eingehende Zahlungen werden grunds�tzlich zuerst auf bereits entstandene Kosten (Mahnungen, 
Evidenzhaltung, Inkasso etc.), sodann auf bereits
abgelaufene Zinsen und zuletzt auf das offene Kapital, und zwar auf die jeweils �lteste F�lligkeit, 



angerechnet.
Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Falls wir jedoch derartige Papiere 
annehmen, so geschieht dies nur zahlungshalber und nur gegen Verg�tung der anfallenden Diskont- und 
Inkassospesen durch unseren Kunden. Dies wird von uns auch nicht als
Barzahlung angesehen, weshalb Kassaskonto nicht gew�hrt werden kann. Eine Verschiebung der 
urspr�nglich vereinbarten F�lligkeiten erfolgt mit der �bernahme der Papiere durch uns nicht. Wir sind 
jederzeit berechtigt, gegen R�ckgabe dieser Papiere den noch ausstehenden Betrag zu
verlangen. Vor v�lliger Bezahlung f�lliger Rechnungsbetr�ge einschlie�lich Verzugszinsen, sonstiger Spesen 
und Kosten sind wir zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet.
Ist der Kunde mit einer f�lligen Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Verm�gensverh�ltnissen eine 
wesentliche Verschlechterung ein, so k�nnen wir f�r noch ausst�ndige Lieferungen aus irgendeinem 
laufenden Vertrag unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlung vor Ablieferung der Ware
verlangen. Bei Verzug mit einer f�lligen Zahlung werden s�mtliche anderen noch nicht f�lligen Forderungen 
sofort f�llig, z.B. auch eventuell laufende Wechsel. Der Kunde darf weder Zahlungen zur�ckhalten noch mit 
eigenen Gegenanspr�chen kompensieren.
„In Allgemeinen Gesch�fts- und Einkaufsbedingungen unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote und 
alle sonstigen die Zession von Forderungen betreffende Vertragsbedingungen gelten als nicht geschrieben."

VI. Annahmeverzug:

Wird Ware nicht angenommen, sind wir berechtigt, diese gegen Kostenersatz einzulagern. Der Kaufpreis 
ist nach Ablauf der Abholungsfrist zur Zahlung f�llig.

VII. Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollst�ndigen Zahlung des Kaufpreises bis einschlie�lich aller 
Nebengeb�hren (Zinsen, Kosten etc.) unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen f�r alle 
Forderungen, die dem Lieferanten aus anderen Lieferungen gegen den Kunden noch zustehen. Der Kunde darf 
die in unserem Eigentum stehende Ware nur im ordnungsgem��en Gesch�ftsbetrieb weiterver�u�ern und nur 
unter Aufrechterhaltung unseres Eigentumsvorbehaltes auch gegen�ber seinen Kunden. Andere Verf�gungen 
�ber die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungs�bereignungen oder Verpf�ndungen sind ausgeschlossen 
und machen den Kunden schadenersatzpflichtig.
Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware schon jetzt an uns ab und 
verpflichtet sich, uns auf Verlangen die Namen der Schuldner sowie die Betr�ge der Forderungen gegen diese 
mitzuteilen und den Schuldnern die erfolgte Abtretung anzuzeigen. Kommt der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen oder den sich aus dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten ergebenden 
Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach, stellt er seine Zahlungen ein oder wird �ber sein Verm�gen 
ein gerichtliches Insolvenzverfahren er�ffnet, so werden s�mtliche dem Lieferanten gegen den Kunden 
zustehenden Forderungen zur Zahlung f�llig, auch soweit Wechsel mit sp�terer F�lligkeit laufen. Wird die 
gesamte Restschuld nicht sofort gezahlt, so ist der Lieferant berechtigt, die sofortige Herausgabe seiner Ware 
unter Ausschlu� jeglichen Zur�ckhaltungsrechtes zu verlangen. Alle durch die Wiederinbesitznahme der 
Ware entstehenden Kosten tr�gt der Kunde.
Der Lieferant ist berechtigt, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Kunden, die wieder in Besitz 
genommene Ware anderweitig bestm�glich zu verwerten. Der Erl�s nach Abzug der Kosten einschlie�lich 
der Verwertungskosten wird dem Kunden auf seine Gesamtschuld gutgebracht, ein eventueller �bererl�s 
wird ihm ausgezahlt. Werden die Waren von dritter Seite gepf�ndet, so ist der Kunde verpflichtet, dem 
Vollstreckungsbeamten von unserem Eigentumsvorbehalt Kenntnis zu geben und uns durch Einschreibbrief 
von der Pf�ndung zu benachrichtigen.
Etwaige Kosten f�r die Intervention tr�gt der Kunde. R�ckbehaltungsrecht und Aufrechnungen sind 
ausgeschlossen. Die Zur�cknahme der Ware gilt f�r sich allein nicht als R�cktritt vom Vertrag, sondern ist 
hierf�r noch eine gesonderte Erkl�rung erforderlich.

VIII. Reklamationen und Gewährleistungen:

Der Kunde ist zur unverz�glichen Pr�fung und Anzeige von M�ngeln verpflichtet. M�ngelr�gen allgemeiner 
Art m�ssen innerhalb von acht Tagen ab Lieferdatum, M�ngelr�gen �ber Fabrikations- oder Materialfehler 
sp�testens innerhalb eines Monats ab Lieferdatum erhoben werden. Jede sp�tere M�ngelr�ge f�hrt zum 
Verlust s�mtlicher Anspr�che, insbesondere aus dem Titel der Gew�hrleistung und des Schadenersatzes. Die 
beanstandeten Artikel sind uns kostenfrei zur Pr�fung einzusenden. Wenn die Pr�fung Fabrikationsfehler oder 



Materialfehler feststellt, wird nach unserem Ermessen entweder Ersatz geleistet oder Gutschrift erstellt. Selbst 
wenn der Käufer nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen berechtigt wäre, Preisminderung 
und/oder Wandlung zu begehren, können diese Gewährleistungsbehelfe von uns durch Verbesserung 
(Reparatur oder Nachtrag des Fehlenden) oder Austausch abgelöst werden. Ausgenommen sind hiervon 
Leuchtmittel und elektr. Verschleißteile, so ferne nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
Darüber hinausgehende Ersatzansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden (wie 
Gewinnentgang, Produktionsausfall, Ein u. Ausbau, Hebevorrichtungen, Gerüste,... etc.), sind ausgeschlossen 
und gehen zu Lasten des Käufers. Für Artikel, die ohne unsere schriftliche Genehmigung verändert oder 
bearbeitet werden, trifft uns keinerlei Haftung. Für zu Unrecht retournierte Waren hat der Kunde 10% 
Bearbeitungsgebühr zu tragen. Eine Rücknahme von Sonderangeboten, Sonderkonstruktionen und nicht 
serienmäßigen Teilen durch uns ist nicht möglich.

IX. Rücktrittsrecht des Kunden:

Der Kunde kann lediglich, wenn er Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist, bis zum 
Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen l Woche ab Ausfolgung der Geschäftsbedingungen 
zurücktreten.
Dies gilt jedoch nicht, wenn er die geschäftliche Verbindung selbst angebahnt hat oder dem 
Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind. Jeglicher sonstiger Rücktritt ist 
nur unter besonderen Bedingungen und mit schriftlicher Zustimmung des Lieferanten möglich. Für 
Schadenersatzansprüche des Kunden, die sich auf die Mangelhaftigkeit der Sache selbst stützen 
(Ersatzansprüche für Mangelfolgeschäden werden ausdrücklich ausgeschlossen), wird § 1298 ABGB 
abbedungen. 

X. Schriftstücke: (z.B. Fakturen, Ablehnung des Vertrages etc.)

die dem Kunden an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift übersandt werden, gelten in jedem Fall diesem als 
zugegangen, es sei denn, der Kunde hat uns eine Änderung schriftlich bekannt gegeben.

XI. Kostenvoranschläge:

Kostenvoranschläge sind unverbindlich, es sei denn, das Gegenteil wird ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
Für die Erstellung von verbindlichen Kostenvoranschlägen hat der Kunde das vereinbarte, jedenfalls aber 
ein angemessenes Entgelt zu bezahlen.

XII. Inkasso:

Unsere Vertreter sind nicht inkassoberechtigt. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung für den Kunden an 
uns können daher nur auf unsere bekannt gegebenen Bankkonten oder an im Firmenbuch eingetragene Organe 
unserer Gesellschaft geleistet werden, es sei denn, daß sich der Inkassant durch schriftliche Vollmacht der 
Geschäftsleitung auszuweisen vermag. Barzahlungen sind in unserem Geschäftslokal möglich und nur gegen 
Ausfolgung einer Quittung.

XIII. Gesetzrecht:

Soweit nicht durch diese Zahlungs- und Lieferbedingungen gesonderte Vereinbarungen getroffen sind, 
gelten die Vorschriften des ABGB und des HGB. Sollten diese Zahlungs- und Lieferbedingungen in 
einzelnen Punkten den gesetzlichen Vorschriften widersprechen, gelten die übrigen Vereinbarungen als 
fortwirkend. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten 
wirtschaftlichen Zweck ermöglicht.

XIV:        Mündliche Absprachen:
Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Ergänzungen müssen schriftlich 
erfolgen und uns bestätigt werden.

XV: Erfüllungsort und Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:
Als Erfüllungsort gilt ausschließlich WIEN als vereinbart. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis 
gilt das örtlich und sachlich zuständige Gericht in WIEN  vereinbart.
Es gilt ausnahmslos österreichisches Recht als vereinbart.


